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AMICI DI DORO 14. November ‘10 
 
WASSERVERSORGUNG 
NUTZUNGSREGLEMENT 
 
Art. 1 Die Wasserversorgung von Doro bedient die Landwirtschaft, die Käserei und die privaten Häusern 

auf Doro. 
 
Art. 2 Besitzer der ganzen Anlage bis und mit Verteilerschacht unterhalb des Tanks ist der Verein “Amici di 

Doro”. 
 
Art. 3 Die Hauptquelle von Bui Brüsò in der Pezza Comune gehört je zur Hälfte dem Patriziato Generale di 

Chironico und der Degagna di Cala.  
 
Art. 4 Bei speziellen Vorfällen kann die Wasserversorgung unterbrochen werden. Wenn die Versorgung 

durch höhere Gewalt unterbrochen wird übernimmt der Verein „Amici di Doro“ kein Haftung und zahlt 
auch keine Entschädigungen oder Rückerstattungen jeglicher Art. 

 
Art. 5 Der Unterhalt der Anlage, das Reinigen des Reservoirs und die Analyse der Wasserqualität sind 

Aufgabe des Vereins “Amici di Doro”. Es wird eine Person bestimmt die diese Aufgabe übernimmt, 
Die Entschädigung für diese Arbeit beträgt Fr. 100.- pro Jahr. 

 
Art. 6 Weitere Anschlüsse werden nach einem Antrag an den Vorstand des Vereins bewilligt. Vor dem 

Beginn der Bauarbeiten muss mit dem Verantwortlichen für die Wasserversorgung und den Besitzern 
von privaten Leitungen der Anschlusspunkt festgelegt werden. Die Kosten für das Erstellen des 
Anschlusses gehen zu Lasten des Antragstellers. 

 
Art. 7  Technische Anforderungen: 
 Bei jedem Anschluss muss ein offen zugänglicher Absperrhahn vorgesehen werden. Der maximale 

Querschnitt beim Anschluss beträgt ¾ “. Die Anschlüsse sind fachgerecht auszuführen um Verluste 
und Schäden durch Undichtigkeiten zu vermeiden. Es wird empfohlen an der tiefsten Stelle der 
Installation einen Entleerhahn zu platzieren um Frostschäden zu vermeiden. 

 
Art. 8 Für Informationen und das Entgegennehmen von Störungsmeldungen sind der Verantwortliche für 

die Wasserversorgung oder die Mitglieder des Vorstands zuständig.  
 
Art. 9 Für die Anschlüsse bestehen zwei verschiedene Gebühren: 
 Einmalige Anschlussgebühr von Fr. 600.-. 
 Jährliche Nutzungsgebühr von Fr. 20.- pro Anschluss. Dabei entspricht ein Anschluss einem Nutzer 

oder einer Wohneinheit. 
 Bei ausserordentlichen Ausgaben für die Wasserversorgung kann von allen Nutzern ein Beitrag 

erhoben werden. 
  
Art. 10 Bei Handänderungen übernimmt der neue Besitzer alle Rechte im Rahmen dieses Reglements. 

Besitzerwechsel sind dem Vorstand zu melden. Wenn ein Anschluss aufgehoben wird kann kein 
Anspruch auf Rückerstattung von Gebühren erhoben werden. 

 
Art. 11 Zuwiderhandlugen und Verletzungen des Reglements werden dem betreffenden Nutzer vom Verein 

„Amici di Doro“ gemeldet. Für daraus entstehende Schäden und Umtriebe kann vom Vorstand ein 
Schadenersatz festgelegt werden, der dem fehlbaren Nutzer in Rechnung gestellt wird.  

 
 Das vorliegende Reglement wurde von der Vollversammlung des Vereins „Amici di Doro“ am 14. 

November 2010 gutgeheissen.  


